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1.1 Portal Green I und  Portal Green II  

Während Portal Green I den Bereich der Erzeugung durch PtG-Anlagen umfasste, han-

delt der vorliegenden Leitfaden von technischen Aspekten der Gastransport- und Ver-

teilnetzinfrastruktur. Die Leitfrage lautet dabei:  

Welche sicherheitstechnischen Maßnahmen sind aufgrund der existierenden Regel-

werke und vorhandenen Praxiserfahrung bei Planung, Bau, Umstellung und Betrieb der 

H2-Infrastruktur anders als bei Erdgas? 

Einzig die 5. Gasfamilie, also Wasserstoff mit einem Mindestgehalt von 98% nach dem 

DVGW-Arbeitsblatt G 260 ist Gegenstand dieser Ausarbeitung.3 Die methanreichen 

Gase der 2. Gasfamilie bzw. Wasserstoff/Methangemische mit bis zu 20% H2 werden 

hingegen auf Wunsch des Projektträgers nicht behandelt.  

Es wird auf den aktuellen Stand in Wissenschaft und Technik eingegangen, der aus dem 

Unterschied zwischen dem Erdgas- und Wasserstoffnetz-Betrieb resultiert. Den wesent-

lichen Beitrag leisten Arbeitsblätter, Merkblätter und Informationen des DVGW, die den 

Geltungsbereich des Betreibers berühren. Sie werden mit Erkenntnissen aus For-

schungsprojekten und Erfahrungen aus Pilotprojekten verknüpft. 

1.2 Zielgruppe , Systemgrenze und  Anwendungsbereich  

Im Mittelpunkt des Leitfadens steht die praxisnahe Unterstützung der Leitungsnetzbe-

treiber, die sich mit der Planung, dem Bau bzw. der Umstellung von Erdgas auf Wasser-

stoff und dem Betrieb eines Wasserstoffnetzes konfrontiert sehen. Der Leitfaden bietet 

eine Einstiegshilfe in die Thematik.  

Der Leitfaden fokussiert auf Gasverteilernetze mit Drücken bis 16 bar, die in Zukunft mit 

Wasserstoff betrieben, zu Wasserstoffnetzen werden. Betreiber von Gasverteilnetzen 

mit höheren Drücken (> 16 bar) im Sinne von § 3 Nr. 20 EnWG4 sowie von Fernleitungs-

netzen können ebenfalls von den Inhalten profitieren. Zudem sind Planungsbüros und 

andere Dienstleister bei der Projektierung involviert, denen hier ein Überblick der 

 

3 DVGW-Arbeitsblatt G 260: Gasbeschaffenheit. 

4 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG). 

https://www.dvgw.de/themen/forschung-und-innovation/forschungsprojekte/dvgw-forschungsprojekt-portal-green/




http://www.h2ugs.de/
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In der vorliegenden Information erfolgt eine Erläuterung der wesentlichen Elemente zur 

Bewertung der einzelnen Ebenen, wie beispielsweise der Rohrleitungen und Anlagen. 

Diese Elemente sind bei allen Ebenen zu berücksichtigen, wobei insbesondere die tech-

nische Sicherheit, metrologische Anforderungen, die Betriebssicherheit sowie organisa-

torische und rechtliche Voraussetzungen zu beachten sind. 

2.2 Wichtige Kenngrößen  von Wasserstoff und Methan im Vergleich  

Ein wichtiger Aspekt, der bei der Umstellung der Gasnetzinfrastruktur von Erdgas auf 

Wasserstoff beachtet werden muss, sind die unterschiedlichen Eigenschaften von Was-

serstoff im Vergleich zu Erdgas. Diese führen dazu, dass neben dem Nachweis der 

H2-Readiness von Bauteilen und Werkstoffen, das bestehende Sicherheitskonzept auf 

die spezifischen Besonderheiten des Mediums Wasserstoff angepasst werden muss. 

Tabelle 2-1 zeigt einige der Unterschiede zwischen den Kenngrößen von Wasserstoff 

und denen von Methan auf. Zu beachten ist, dass diese (wenn nicht expliziert erwähnt) 

bei einer Temperatur von 25°C und einem Umgebungsdruck von 1013,25 hPa gemes-

sen wurden. 
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der Druckverluste liegt dabei bei einem Wasserstoffanteil zwischen 80 und 90 Vol.-%, 

siehe Abbildung 2-2. Zusätzlich ist zu erkennen, dass die Druckverluste bei steigendem 

Leitungsdruck höher ausfallen und bei 100% Wasserstoffanteil je nach Leitungsdruck 

um das ca. 1,2- bis 1,6-fache größer im Vergleich zum Betrieb mit 100% Erdgas sind. 

Die höheren Druckverluste betreffen demnach eher die Auslegung von Transportnetzen 

und müssen beim Neubau oder der Umstellung berücksichtigt werden (z.B. Verdichter). 

 

Abbildung 2-2: Verhältnis  der Druckverluste in der Leitung in Abhängigkeit des 

Wasserstoffanteils  im Grundgas (Erdgas) 12 

  

 

12 Wupperfeld, M. et al. (2022): DVGW-Forschungsprojekt G 201824 D 2.4: Roadmap Gas 2050: Anpas-
sungsbedarf für die Gasnetze hinsichtlich Struktur und Betrieb. 
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2.3.2 Fließgeschwindigkeit  

Die Fließgeschwindigkeit lässt sich direkt aus dem Betriebsvolumenstrom und dem Lei-

tungsquerschnitt ableiten, sie nimmt also mit steigendem Volumenstrom zu. Bei gleich-

bleibender transportierter Energiemenge, ergeben sich so für den Transport von Was-

serstoff ca. drei- bis viermal so große Fließgeschwindigkeiten wie bei der Verwendung 

von Erdgas. Abbildung 2-3 zeigt die Veränderung der Fließgeschwindigkeiten fw (Ver-

hältnis Fließgeschwindigkeit Wasserstoff-Erdgas-Gemisch zu Fließgeschwindigkeit 

100% Erdgas) in Abhängigkeit vom Wasserstoffanteil und dem Leitungsdruck. 

 

Abbildung 2-3: Veränderung der Fließgeschwindigkeit  in Abhängigkeit des 

Wasserstoffanteils  im Grundgas (Erdgas) 13 

Es stellt sich an dieser Stelle die Frage nach einer maximal zulässigen Strömungsge-

schwindigkeit für den Transport / die Verteilung von Wasserstoff. Für Erdgas gilt meist 

ein Richtwert von 10 m/s.14 Für einen überregionalen Gastransport werden Gasnetze 

aber teilweise auch für Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 m/s ausgelegt.  

 

13 Wupperfeld 2022. 

14 Mischner 2021: Zur Frage der Strömungsgeschwindigkeiten in Gasleitungen: gwf Gas + Energie (5/2021). 



https://www.dvgw.de/themen/forschung-und-innovation/forschungsprojekte/dvgw-forschungsprojekt-hyspeed


 

Technischer Leitfaden für H2-Netzinfrastrukturen 

26 

Ein weiterer Aspekt, mit dem sich der Artikel befasst, ist das Mitreißen von Flüssigkeits-

partikeln, hier ergibt sich das gleiche Bild wie bei den Staubpartikeln. Es kann daher 

festgehalten werden, dass die Grenzgeschwindigkeiten zur Verhinderung des Mitrei-

ßens von Staub bzw. Flüssigkeitstropfen bei Wasserstoff deutlich über denen von Erd-

gas liegen, was auf die geringere Dichte von Wasserstoff gegenüber dem Erdgas zu-

rückzuführen ist.16  

2.3.2.2 Zulässige Wandschubspannung en 

Als nächstes Kriterium für maximale Strömungsgeschwindigkeiten, soll die maximal zu-

lässige Wandschubspannung betrachtet werden. Der Fokus liegt darauf die mechani-

sche Beanspruchung der Leitungswandungen zu begrenzen, die durch das strömende 

Fluid entsteht. Die Beanspruchung darf nicht höher sein, als sie für den Betrieb mit Erd-

gas ist. Die genauen Rechnungen können dabei dem Artikel von Jens Michner17 ent-

nommen werden. Die maximale Wandschubspannung hängt nur von der Strömungsge-

schwindigkeit und der Dichte des Gases ab. Daher ergibt sich, dass die maximal 

zulässige Wandschubspannung eine geeignete physikalische Größe ist, um die mecha-

nischen Auswirkungen innerhalb der Gasleitungen zu bewerten. Auf der Grundlage, 

dass die mechanischen Einwirkungen des Wasserstoffstroms die des Erdgases nicht 

überschreiten dürfen, können mögliche Grenzgeschwindigkeiten für den Wasser-

stofftransport berechnet werden. Wird von denselben mechanischen und hydraulischen 

Einwirkungen ausgegangen, sind deutlich höhere Strömungsgeschwindigkeiten beim 

Einsatz von Wasserstoff möglich, als dies bei der Verwendung von Erdgas der Fall ist. 

2.4 Wasserstoff -Qualität  

Dieses Kapitel fasst die unterschiedlichen definierten Qualitäten von Wasserstoff zusam-

men und geht im Zuge dessen auf mögliche Ursachen von Verunreinigungen ein. Es 

wird aber festgehalten, dass das DVGW-Arbeitsblatt G 26018, welches die Gasbeschaf-

fenheit und die Gasfamilien definiert, überarbeitet wird. 

 

16 Mischner 2021. 

17 Ebd. 

18 DVGW-Arbeitsblatt G 260: Gasbeschaffenheit. 









https://www.dvgw.de/themen/forschung-und-innovation/forschungsprojekte/dvgw-forschungsprojekt-h2-qualitaet-studie-ii
https://www.dvgw.de/themen/forschung-und-innovation/forschungsprojekte/dvgw-forschungsprojekt-h2-optimum
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3 Regelwerk für H 2-Infrastrukturen  

3.1 H2-Regelwerk des DVGW  

Der DVGW hat über die vielen Jahrzehnte seiner gemeinnützigen Tätigkeit ein sehr um-

fassendes Regelwerk entwickelt, das alle Aspekte der Gasinfrastruktur, aber auch der 

Erzeugung, Speicherung und weite Aspekte der Gasanwendung umfasst. Neben der 

technischen Sicherheit und Zuverlässigkeit der technischen Komponenten werden u.a. 

auch Aspekte der Qualifikation von Personen und Unternehmen und Anforderungen an 

die Organisation des Netzbetriebs beschrieben. Die Anforderungen an die Messung und 

Abrechnung von Gasmengen und Beschaffenheiten sind ebenfalls Gegenstand des 

DVGW-Regelwerks. Viele Inhalte sind unabhängig von der Gasbeschaffenheit anwend-

bar. Andere technische Schutzmaßnahmen sind stoffspezifisch aktuell für Erdgas fest-

gelegt und müssen in Bezug auf die Anwendbarkeit für Wasserstoff überprüft und ange-

passt werden. 

Bereits mit der Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes zur Umsetzung der Erdgas-

binnenmarktrichtlinie zum 26. Juli 2011 wurde Wasserstoff unter den Begriffen "Gas" 

und "Biogas" explizit als Energieträger zur leitungsgebundenen Versorgung der Allge-

meinheit in das EnWG aufgenommen. Die Anforderungen an die technische Sicherheit 

von Energieanlagen wurden hierbei unverändert beibehalten. Dadurch galt die Vermu-

tungsregelung zugunsten des DVGW-Regelwerks auch für Energieanlagen für die lei-

tungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Wasserstoff, sofern der Wasserstoff 

die in der Begriffsdefinition angegebenen Anforderungen erfüllte.  

Dies bildete den Anlass für umfassende Forschungsarbeiten des DVGW zur Ermittlung 

des Einflusses von Wasserstoff auf Leitungen und Anlagen der Gasinfrastruktur und 

Gasanwendungen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf einer Beimischung von Was-

serstoff in Erdgas lag. Dementsprechend wurden Hinweise zur Einspeisung von Was-

serstoff als Zusatzgas in die Ausgabe September 2011 des DVGW-Arbeitsblattes G 262 

aufgenommen.24  

 

24 DVGW-Arbeitsblatt G262: Nutzung von Gasen aus regenerativen Quellen in der öffentlichen Gasversor-
gung. Ausgabe September 2011 - zurückgezogen 
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In der weiteren Entwicklung des DVGW-Regelwerks wurden die Aspekte der Wasser-

stoffeinspeisung auf Grundlage von Forschungsergebnissen und ersten Projekterfahrun-

gen bereits aufgenommen [G 265-325, G 49126]. 

Mit der Novellierung des EnWG zum 26. Juli 2021 wurde Wasserstoff als separater Ener-

gieträger in den Geltungsbereich des EnWG aufgenommen und das Wasserstoffnetz 

zusätzlich zum Gasversorgungsnetz definiert. Zweck der Änderung war die Förderung 

des Aufbaus des Wasserstoffkernnetzes durch eine separate, von existierenden Gas-

versorgungsnetz unabhängige Regulierung der Wasserstoffnetze. 

Die Anforderungen an die technische Sicherheit wurde durch eine entsprechende An-

passung des Begriffs der "Energieanlage" und der Vermutungsregelung in § 49 Abs 2 

EnWG zugunsten DVGW-Regelwerks auch für Wasserstoff formal fortgeschrieben. 

Gleichzeitig wurden in § 113c EnWG Übergangsregelungen formuliert. So ist die 

Gashochdruckleitungsverordnung im Rahmen ihres Geltungsbereiches auch für Was-

serstoffleitungen anwendbar, so dass die nach der Verordnung anerkannten Sachver-

ständigen auch für die Prüfung von Wasserstoffleitungen zuständig sind. Das 

DVGW-Regelwerk ist auf Wasserstoffanlagen unter Beachtung der spezifischen Eigen-

schaften des Wasserstoffes sinngemäß anzuwenden, solange vom DVGW keine tech-

nischen Regeln für Wasserstoffanlagen erlassen worden sind. Für die Umstellung einer 

Leitung für den Transport von Erdgas auf den Transport von Wasserstoff ist nach der-

zeitiger Rechtslage unabhängig von der Druckstufe eine Anzeige bei der nach Landes-

recht zuständigen Behörde erforderlich. Siehe dazu auch den genehmigungsrechtlichen 

Leitfaden aus Portal Green II.27 

Um diese rechtlichen Anpassungen nachzuvollziehen, hat der DVGW zunächst kurzfris-

tig folgende Regelwerksdokumente veröffentlicht: 

Im DVGW-Arbeitsblatt G 260:2021-09 wird die Beschaffenheit von Wasserstoff zur lei-

tungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit als 5. Gasfamilie neu festgelegt. 

 

25 DVGW-Arbeitsblatt G 265-3: Anlagen für die Einspeisung von Wasserstoff in Gas- und Wasserstoffnetze; 
Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und Betrieb. 

26 DVGW-Arbeitsblatt G 491: Gas-Druckregelanlagen für Eingangsdrücke bis einschließlich 100 bar. 

27 DVGW e.V.: Portal Green II 

https://www.dvgw.de/themen/energiewende/wasserstoff-und-energiewende/portal-green
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Über die DVGW-Merkblätter G 22128 und G 65529 wird das DVGW-Regelwerk der 

Gasinfrastruktur und der Gasanwendung kurzfristig für Wasserstoff anwendbar. In die-

sen Regelwerksdokumenten werden die Unterschiede zwischen Erdgas und Wasser-

stoff adressiert und die erforderlichen Anpassungen der im DVGW-Regelwerk festgeleg-

ten Schutzmaßnahmen beschrieben. Ziel ist es, diese Merkblätter zurückzuziehen, wenn 

eine vollständige Überarbeitung aller relevanten Regelwerksdokumente erfolgt ist. 

Mit der Neuausgabe des DVGW-Arbeitsblattes G 10030 werden die Qualifikationsanfor-

derungen an Sachverständige der Gasinfrastruktur auch für Wasserstoffnetze und -an-

lagen festgelegt. Hierdurch wurde über eine entsprechende Anpassung der Akkreditie-

rung der Zertifizierungsstelle die Verfügbarkeit von für Wasserstoffnetze behördlich 

anerkannten Sachverständigen nach Gashochdruckleitungsverordnung ermöglicht. 

Parallel dazu wurde im Rahmen des Innovationsprogramms Wasserstoff seit Ende 2020 

die vollständige Anpassung des DVGW-Regelwerks Gas aufgenommen. Über 110 Ar-

beits- und Merkblätter des DVGW-Regelwerks sind mittlerweile für Wasserstoff der 

5. Gasfamilie anwendbar. Hinzu kommen 19 DVGW-Informationen Gas, die ebenfalls 

für die 5. Gasfamilie nutzbar sind, und zahlreiche Normen, die Bestandteil des 

DVGW-Regelwerks sind. 

Die jeweils für Wasserstoff anwendbaren Regelwerksdokumente werden von der wvgw 

(Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH) als eigenes Regelwerks-

modul Wasserstoff angeboten. 

Die neu im Regelwerk aufgenommenen bzw. angepassten Schutzmaßnahmen basieren 

weitgehend auf Erkenntnissen aus Forschungsprojekten, die teilweise parallel zu den 

Regelsetzungsarbeiten weitergeführt werden. Auch Betriebserfahrungen liegen bisher 

nur aus Pilotprojekten vor. Aufgrund der sich schnell weiterentwickelnden Erkenntnisse 

wird das Regelwerk in kurzen Zeitabständen aktualisiert, um Handlungsempfehlungen 

und Schutzmaßnahmen zu präzisieren und im Sinne der Ziele des EnWG zu optimieren.  

 

28 DVGW-Merkblatt G 221: Leitfaden zur Anwendung des DVGW-Regelwerks auf die leitungsgebundene 
Versorgung der Allgemeinheit mit wasserstoffhaltigen Gasen und Wasserstoff. 

29 DVGW-Merkblatt G 655: Leitfaden H2-Ready Gasanwendungen. 

30 DVGW-Arbeitsblatt G 100: Qualifikationsanforderungen an Sachverständige für Energieanlagen zur lei-
tungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und Wasserstoff. 

https://www.google.com/search?sca_esv=bdbe2dd8fffd653b&sxsrf=AE3TifPbtgMoo-hXxJ5VQhuCjvcI2Q3cNA:1760606370400&q=wvgw+Wirtschafts-+und+Verlagsgesellschaft+Gas+und+Wasser+mbH&si=AMgyJEt4gI5NMInIh8VmHjRSOVu8AO9g8YCb2bwac_lcM9uulrK9BgHKenF3woysJW88IK5cZ2l3maMBkjqhfUbtKfRwSyizuqHmdlymg7X1NA96rCT4bxxKgoSk-AIAf_kwcTq7PIV7WbPUsfH08zMiBsGa9xzMokHMvQre1S3dCqbJ63xsNx0%3D&sa=X&ved=2ahUKEwjK5K_qsaiQAxUOS_EDHfH-Oh0Q_coHegQINRAB
https://shop.wvgw.de/DVGW-Regelwerk/DVGW-Regelwerk-Gas/Wasserstoff/


https://www.din.de/de/forschung-und-innovation/themen/wasserstoff/normungsroadmap-wasserstoff
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Abbildung 3-1: Anzahl der Handlungsempfehlung en der Normungsroadmap 

Wasserstoff nach Sektoren  

Auf Grundlage dieser Empfehlungen werden somit konkrete Normungs- und Standardi-

sierungsprojekte initiiert und realisiert, sodass bereits rasch und effizient Lücken im tech-

nischen Regelwerk geschlossen werden konnten bzw. in absehbarer Zeit geschlossen 

werden können. 

Zudem ist die interaktive Vernetzung mit der Vielzahl der im Bereich der Wasserstoff-

technologien laufenden Tätigkeiten, Initiativen und Projekten rund um das Thema Nor-

mung ein wichtiger Punkt, um auf bestehenden Arbeiten aufzubauen, Doppelarbeit zu 

vermeiden und ein weitreichendes Normungsnetzwerk auch auf europäischer und inter-

nationaler Ebene zu bilden. Somit bindet die Normungsroadmap alle relevanten Stake-

holder ein. 

Zu den Wasserstoffinfrastrukturen, insbesondere zu den Transport- und Verteilnetzen, 

kann zusammengefasst werden, dass der Entwicklungsstand des technischen Regel-

werkes nahezu vollständig ist (Abbildung 3-2). Eine Umstellung des vorhandenen Erd-

gas-Transport- und Verteilnetzes auf das Medium Wasserstoff oder der Neubau ist mit 

dem vorhandenen Regelwerk somit grundsätzlich möglich. 

Bestehende Regelwerksbedarfe wurden vollständig identifiziert und an die zuständigen 

Regelsetzungsgremien adressiert. Unter anderem werden die DVGW-Regelwerke zur 

Planung und Umstellung von Wasserstoffleitungen auf Basis neuer Forschungsergeb-

nisse aktualisiert. Außerdem werden die Betriebs- und Instandhaltungsvorgaben für 



https://www.din.de/de/forschung-und-innovation/themen/wasserstoff/normensuche
https://www.din.de/de/forschung-und-innovation/themen/wasserstoff/normungsroadmap-wasserstoff/projektergebnisse/handlungsempfehlungen-fuer-die-technische-regelsetzung
https://www.din.de/de/forschung-und-innovation/themen/wasserstoff/normungsroadmap-wasserstoff/projektergebnisse/handlungsempfehlungen-fuer-die-technische-regelsetzung
https://www.din.de/de/forschung-und-innovation/themen/wasserstoff/normungsroadmap-wasserstoff/projektergebnisse/umsetzungsprojekte
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4 Eignung  von Werkstoffen , Rohrleitungen , Komponenten und 
Infrastrukturanlagen für Wasserstoff  

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Leitfadens gibt es bereits umfangreiche Erkenntnisse 

zur H2-Tauglichkeit von Werkstoffen, Komponenten und Anlagen im Gasnetz. Diese wer-

den in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben. Zusätzlich soll zu Beginn des Kapitels 

die Analyse der Wasserstofftauglichkeit des Gasnetzs inklusiver aller dazugehörigen 

Schritte genauer betrachtet werden. Abschließend werden unterschiedliche Nachweis-

verfahren betrachtet, für den Fall, dass die Wasserstofftauglichkeit des Netzes bzw. ein-

zelner Komponenten nicht bekannt ist. 

4.1 Prozessschema zur Prüfung  der H 2-Tauglichkeit  

Im Rahmen des DVGW-Forschungsprojektes H2-Umstellmanagement für Gasverteil-

netze, wurde unter anderem auch ein Prozessschema zur Analyse der Wasserstofftaug-

lichkeit von Gasnetzen und -anlagen erstellt. Dieses bildet die zwei Phasen der Nach-

weiserbringung inklusiver der einzelnen Teilschritte ab. Bei den zwei Phasen handelt es 

sich um folgende: 

1. Datenerhebung 

2. Bewertung der H2-Tauglichkeit 

Abbildung 4-1 zeigt das innerhalb des Projektes erstellte Prozessschema. Genauere In-

formationen zu den einzelnen Teilschritten und den erforderlichen Unterlagen oder er-

forderlichen Maßnahmen bei fehlender Dokumentation können dabei dem Abschlussbe-

richt des Projektes entnommen werden, der kostenfrei auf der DVGW-Webseite 

erhältlich ist. DVGW-Forschungsbericht G 202312 H2-Umstellmanagement 

https://www.dvgw.de/themen/forschung-und-innovation/forschungsprojekte/dvgw-forschungsprojekt-h2-umstellung












http://www.verifhy.de/
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eines Materials stellt jedoch einen guten Ausgangspunkt für die Materialvorauswahl für 

eine Konstruktion bzw. Bewertung eines Bauteils dar. 

Für eine mengenmäßige Einordnung der Verteilung der in den folgenden Kapiteln be-

schriebenen Werkstoffe in Bezug auf Rohrmaterialien der deutschen Gasverteilnetze 

dient folgende Abbildung 4-3.  

 

Abbildung 4-3: Prozentuale Verteilung der Materialien im deutschen 

Gasverteilnetz 39 

Der Großteil des deutschen Gasrohrleitungsnetzes besteht demnach aus Kunstoff und 

Stahl.  

4.4.1 Rohrleitungsstähle  

Die Analyse der Eignung von Gasnetzen für den Einsatz von Wasserstoff umfasst zwei 

wesentliche Betrachtungsebenen: die Materialeignung der Rohrleitungen und die Eig-

nung der Netzkomponenten, sowohl im Transport- als auch im Verteilnetz. Da der Druck 

und das Material im Transport- und Verteilnetz unterschiedlich sind, ist es erforderlich, 

die Wasserstofftauglichkeit in beiden Netzarten separat zu betrachten. Bestehende Lei-

tungen können für den Wasserstofftransport genutzt werden, wenn Druckschwankungen 

auf ein handhabbares Niveau begrenzt und der maximale Betriebsdruck kontrolliert wer-

den. Faktoren wie mögliche Leckagen, die Auswirkungen von Wasserstoff auf 

 

39 Hüttenrauch 2025. 
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https://www.dvgw.de/themen/forschung-und-innovation/forschungsprojekte/dvgw-forschungsprojekt-h2-tauglichkeit-von-staehlen
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Unlegierte Stähle  

Wird die Wasserstofftauglichkeit von unlegierten Stählen betrachtet (Tabelle 4-4) fällt 

auf, dass diese, im Gegensatz zu den legierten Stählen, alle bei Druckstufen bis über 16 

bar für Wasserstoff geeignet sind. 

Tabelle 4-4: H2-Tauglichkeit von unlegierten Stählen 52 

 
  

 

52 Erler, F., et al. 2024. 
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Tabelle 4-8: H2-Tauglichkeit von Elastomeren 57 

 

 

57 Erler, F., et al. 2024. 
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4.5 Druckprüfung bzw. Dichtheit von Rohrleitungen  

Die Prüfanforderungen an Netze und Netzanschlüsse sind für Erdgas in den 

DVGW-Arbeitsblättern G 46262, G 46363, G 47264, G 459-165 beschrieben. In dem 

DVGW-Arbeitsblatt G 46966, mit dem Beiblatt G 469-B1, sind die jeweiligen Druckprüf-

verfahren beschrieben, welche für die Prüfungen von H2-Rohrleitungen vorgeschrieben 

sind. Durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen nach z. B. G 465-167 und 

G 466-168 wird die Dichtheit der Netze überprüft und aufrechterhalten. 

Bei der Umstellung von Gasleitungen auf den Betrieb mit Wasserstoff sind die 

DVGW-Merkblätter G 22169 sowie G 40970, G 40771 und G 40872 zu beachten.  

Für Gashochdruckleitungen, die für den Betrieb mit Wasserstoff errichtet oder auf einen 

Betrieb mit Wasserstoff umgestellt werden, sind die Anforderungen der 

Gashochdruckleitungsverordnung (GasHDrLtgV73) zu beachten, siehe auch 

DVGW-Rundschreiben G 05/202474. 

 

62 DVGW-Arbeitsblatt G 462: Gasleitungen aus Stahlrohren bis 16 bar Betriebsdruck; Errichtung. 

63 DVGW-Arbeitsblatt G 463: Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren für einen Auslegungsdruck von mehr 
als 16 bar; Planung und Errichtung. 

64 DVGW-Arbeitsblatt G 472: Gasleitungen aus Kunststoffrohren bis 16 bar Betriebsdruck; Errichtung. 

65 DVGW-Arbeitsblatt G 459-1: Gas-Netzanschlüsse für maximale Betriebsdrücke bis einschließlich 5 bar. 

66 DVGW-Arbeitsblatt G 469: Druckprüfverfahren Gastransport/Gasverteilung. 

67 DVGW-Arbeitsblatt G 465-1: Überprüfung von Gasrohrnetzen mit einem Betriebsdruck bis 16 bar. 

68 DVGW-Arbeitsblatt G 466-1: Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren für einen Auslegungsdruck von 
mehr als 16 bar; Betrieb und Instandhaltung. 

69 DVGW-Merkblatt G 221: Leitfaden zur Anwendung des DVGW-Regelwerks auf die leitungsgebundene 
Versorgung der Allgemeinheit mit wasserstoffhaltigen Gasen und Wasserstoff. 

70 DVGW-Merkblatt G 409: Umstellung von Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren für einen Auslegungs-
druck von mehr als 16 bar für den Transport von Wasserstoff. 

71 DVGW-Merkblatt G 407: Umstellung von Gasleitungen aus Stahlrohren bis 16 bar Betriebsdruck für die 
Verteilung von wasserstoffhaltigen methanreichen Gasen und Wasserstoff. 

72 DVGW-Merkblatt G 408: Umstellung von Gasleitungen aus Kunststoffrohren bis 16 bar Betriebsdruck für 
die Verteilung von wasserstoffhaltigen methanreichen Gasen und Wasserstoff. 

73 Verordnung über Gashochdruckleitungen (Gashochdruckleitungsverordnung - GasHDrLtgV) 

74 DVGW-Rundschreiben G 5/24: Arbeitshilfen der Länder zum Vollzug der Verordnung über Gashochdruck-
leitungen (Gashochdruckleitungsverordnung - GasHDrLtgV). 

https://www.dvgw.de/mein-dvgw/fachinformationen/rundschreiben/dvgw-rundschreiben-g-05-24
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Berücksichtigung der numerisch ermittelten Eigenspannungen lassen sich für alle unter-

suchten Armaturen hinreichende Sicherheitsreserven beim Betrieb in Druckwasserstoff 

aufzeigen. Die Erkenntnisse aus dem Vorhaben sind repräsentativ auf im Gastransport-

system verbaute Bestandsarmaturen übertragbar und sind ins DVGW-Merkblatt G 40583 

eingeflossen.  

Weitere Anforderungen an Materialien und Bauteile für Gasleitungen sind in den 

DVGW-Arbeitsblättern G 46284, G 46385, G 265-386 und dem DVGW-Merkblatt G 22187 

sowie - für Bestandsarmaturen - im DVGW-Merkblatt G 405 und - für Neuarmaturen - im 

DVGW-Merkblatt G 40688 festgelegt. Für Hersteller gibt es die Möglichkeit, mit der Hilfe 

des Zertifizierungsprogrammes ZP 4110 der DVGW CERT GmbH einen Tauglichkeits-

nachweis zu führen, solange noch keine wasserstoff-spezifischen Anforderungen in den 

entsprechenden Prüfnormen aufgenommen sind.89  

  

 

83 DVGW-Merkblatt G 405: Umstellung von Bestandsarmaturen auf Wasserstoff. 

84 DVGW-Arbeitsblatt G 462: Gasleitungen aus Stahlrohren bis 16 bar Betriebsdruck; Errichtung. 

85 DVGW-Arbeitsblatt G 463: Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren für einen Auslegungsdruck von mehr 
als 16 bar; Planung und Errichtung. 

86 DVGW-Arbeitsblatt G 265-3: Anlagen für die Einspeisung von Wasserstoff in Gas- und Wasserstoffnetze; 
Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und Betrieb. 

87 DVGW-Merkblatt G 221: Leitfaden zur Anwendung des DVGW-Regelwerks auf die leitungsgebundene 
Versorgung der Allgemeinheit mit wasserstoffhaltigen Gasen und Wasserstoff. 

88 DVGW-Merkblatt G 406: Anforderungen an neue Gasarmaturen in H2-Anwendungen für Gastransport, 
Gasverteilung und Gasinstallation. 

89 https://www.dvgw-cert.com/medien/leistungen/download__antrag-go-zp..._/zp_4110_01.pdf 

https://www.dvgw-cert.com/medien/leistungen/download__antrag-go-zp..._/zp_4110_01.pdf








https://schuck-group.com/wp-content/uploads/2023/02/Schuck-Produkte-fuer-Wasserstoff-Stand-11.2024.pdf
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Abbildung 4-4: Berechnete  und gemessene Volumenströme für GS DN25 2,5 102 

Zu sehen ist, dass die berechneten Werte für den Volumenstrom bei 100% Wasserstoff 

am stärksten von den tatsächlich gemessenen abweichen. Dies ist für alle drei unter-

suchten Typen der Fall. 

Als nächstes wurde der Schließvolumenstrom im stationären Betrieb gemessen. Die 

Messung wurde unter einem Mindestbetriebsdruck von 15 mbar durchgeführt. Hierbei 

wurde, wie Abbildung 4-5 entnommen werden kann, festgestellt, dass der Schließvolu-

menstrom mit steigendem Wasserstoffgehalt deutlich zunimmt. 

 

102 Burmeister, F., et al. 2023. 
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Abbildung 4-5: gemessene Schließvolumenströme im stationären Betrieb 

(Mittelwert von drei Messwerten) 103 

Aus den gemessenen Schließvolumenströmen kann der Schließfaktor berechnet wer-

den. Dieser liegt bei allen untersuchten Gasströmungswächtern, nach Abzug von Mes-

sungenauigkeiten, innerhalb der vorgeschriebenen Toleranzen. 

Zusammenfassend wird festgehalten, dass die Funktion der Gasströmungswächter der 

Inneninstallation, was die Schließvolumenströme betrifft, auch bei der Verwendung unter 

100% Wasserstoff gegeben ist. Daher wurde der Anwendungsbereich, der derzeit im 

Entwurf vorliegenden Normen DIN 30652 Teil 1 bis 4 über Gasströmungswächter in 

Gasinstallationen und Netzanschlussleitungen, auf Gase der 5. Gasfamilie nach 

DVGW-Arbeitsblatt G 260 erweitert und Wasserstoff der 5. Gasfamilie in die Berechnung 

der absicherbaren Leitungslängen aufgenommen. 

 

103 Burmeister, F., et al. 2023. 
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Möglichkeiten durch das Tool berechnet werden können und wie sich diese Werte durch 

die Verwendung von Wasserstoff im Gasnetz ändern. 

Tabelle 4-12: Berechnete Parameter und Auswirkungen durch Verwendung von H 2 

im Projekt GDRM-Betriebsgrenzen 110 

Berechnete Parameter  Auswirkungen durch Verwendung von Wasserstoff  

Durchflussleistung  

(Anlageneingang; -ausgang; 

Sicherheitsabsperrventil)  

Abnehmende Leistung bei bestehender Anlage aufgrund 

des kleineren Brennwertes von Wasserstoff 

Regelgerät  Maximal transportierbare Leistung sinkt durch die Ver-

wendung von Wasserstoff 

Gasfilter (Filterfläche)  Nimmt mit steigendem Wasserstoffanteil zu 

Gaszähler  Erforderliche Größe des Gaszählers steigt bei Verwen-

dung von Wasserstoff und einer konstanten Energie-

menge 

Vorwärmung  Erforderliche Vorwärmerleistung sinkt mit steigendem 

Wasserstoffanteil, kann bei reinem Wasserstoff der 5. 

Gasfamilie entfallen 

Im Rahmen des laufenden DVGW-Forschungsprojekts "HySpeed" wird zudem die Eig-

nung von GDRAs für den Betrieb mit 100 % Wasserstoff evaluiert. Der Fokus der Unter-

suchung liegt auf der Beständigkeit der Anlagen bei erhöhten Flussgeschwindigkeiten 

von Wasserstoff. Im Rahmen der Untersuchung wurden die Auslastungswerte von 

100 % Erdgas und 100 % Wasserstoff anstelle des Verhältnisses von 85 % zu 110 % 

bei HyDelta analysiert.111  

 

110 Dörr 2016. 

111 Burmeister, F. et al.: DVGW-Forschungsprojekt G 202330: HySpeed - Zulässige Strömungsgeschwin-
digkeiten von Wasserstoff in Gasdruckregelanlagen. Voraussichtliche Veröffentlichung in 2026. 
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Gegenwärtig sind für jede der dargestellten Bauarten bereits Verdichter auf dem Markt 

verfügbar, welche auf den Betrieb mit Wasserstoff ausgelegt sind und daher H2-ready 

sind. 

Aufgrund der geringeren Dichte von Wasserstoff im Vergleich zu Erdgas kommt es zu 

einer entsprechenden Veränderung des Verdichtungsaufwands. Bei konstanter Dreh-

zahl liegt das Verdichtungsverhältnis von Wasserstoff bei etwa einem Viertel des Ver-

dichtungsverhältnisses von Erdgas. Dies impliziert, dass bei gleicher Energiemenge der 

Verdichtungsaufwand signifikant ansteigen muss. Um dies zu gewährleisten, müssen 

mehrere Verdichterstufen implementiert oder die Drehzahl des Verdichters erhöht wer-

den.  

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass bei der Wasserstoffverdichtung höhere 

Temperaturen auftreten als bei der Erdgasverdichtung. Daher ist es essenziell, die ma-

ximal zulässigen Temperaturen innerhalb der Verdichterstation nicht zu überschreiten.113 

Bei der Errichtung einer Transportleitung für Wasserstoff oder einer Umstellung vom 

Transport von Erdgas auf Wasserstoff besteht eine Aufgabe darin für die jeweilige Trans-

portaufgabe folgende Aspekte zu optimieren: die Anzahl, Leistung und Druckstufe der 

eingesetzten Verdichter unter Berücksichtigung der Auslegung des Leitungssystems 114. 

Die sicherheitstechnischen Anforderungen an Planung, Errichtung, Prüfung, Betrieb und 

Instandhaltung von Verdichterstationen im Gastransportnetz sind in der DIN EN 12583115 

und dem DVGW-Arbeitsblatt G 497116 beschrieben. Eine Anwendung für Gase der 

5. Gasfamilie ist zum Veröffentlichungszeitpunkt sinngemäß möglich, wenn die referen-

zierten Normen durch den Anwender auf ihre Eignung hinsichtlich der Gasbeschaffen-

heit geprüft werden. 

 

113 Egbert, G. et al. (2019): Verdichterstationen als Antrieb der Gasversorgungsnetze: Technische Sicher-
heit, Versorgungssicherheit und Umweltschutz im DVGW-Regelwerk: WVGW (Energie | Wasser-Praxis, 
8/2019). 

114 Kasch, M.; Giro, C (2025).: Zur techno-ökonomischen Optimierung von Wasserstoff-Pipelines; WVGW 
(Energie | Wasser-Praxis, 6+7/2024) 

115 DIN EN 12583: Gasinfrastruktur - Verdichterstationen - Funktionale Anforderungen. 

116 DVGW-Arbeitsblatt G 497: Verdichterstationen. 
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Forschungsprojekts G 202010 wurden die ersten Baumusterprüfbescheinigungen für 

Balgengaszähler auf den Markt gebracht.  

Drehkolbengaszähler  zeigten in den Projekten G 202110 und G 202111 eine sehr hohe 

Übereinstimmung mit Referenzmessungen, sowohl unter atmosphärischen Bedingun-

gen als auch bei Drücken bis 2 bar. Die Messabweichungen lagen meist innerhalb ± 1 %, 

wobei die gasartspezifischen Einflüsse durch Spaltströmungen und Viskosität erklärbar 

sind. Eine Modellgleichung zur Korrektur der Messwerte konnte erfolgreich angewendet 

werden. 

Turbinenradgaszähler  hingegen zeigten unter Wasserstoffatmosphäre insbesondere 

im unteren Durchflussbereich deutliche negative Messabweichungen. Diese sind auf die 

geringe Dichte von Wasserstoff zurückzuführen, die das Messprinzip stärker beeinflusst 

als die Viskosität. Eine Korrektur der Fehlerkurven erscheint möglich, ist aber derzeit 

noch nicht standardisiert. 

Coriolis -Messgeräte  zeigten unter Feldbedingungen ein grundsätzlich nachvollziehba-

res Messverhalten, allerdings mit erkennbaren systematischen Abweichungen gegen-

über der Blendenreferenz. Die Messergebnisse wiesen eine erhöhte Streuung sowie ei-

nen Offset auf, der sich insbesondere bei dynamischen Durchflussänderungen 

bemerkbar machte. Ursache hierfür sind die hohe Sensitivität gegenüber Dichteände-

rungen und Temperaturdrift, die sich direkt auf die Kalibrierung und die Nullpunktstabili-

tät auswirken. Für einen zuverlässigen Einsatz unter Wasserstoffbedingungen sind da-

her eine präzise Justierung sowie eine optimierte Filterkonfiguration erforderlich. 

Zusammenfassend ergibt sich, dass mechanische Volumenzähler wie Balgengaszähler 

und Drehkolbengaszähler für den Einsatz in Wasserstoffnetzen gut geeignet sind. Für 

Turbinenrad- und Corioliszähler sind weiterführende Untersuchungen und ggf. Anpas-

sungen erforderlich, insbesondere bei niedrigen Durchflüssen und instationären Be-

triebsbedingungen. 

Bei der Verwendung von Gaszählern unter Wasserstoff ist darüber hinaus zu berück-

sichtigen, dass der volumetrische Brennwert von Wasserstoff etwa einem Drittel des vo-

lumetrischen Brennwertes von Erdgas entspricht. Dies könnte gegebenenfalls zu einer 

Anpassung der bestehenden Gasnetzinfrastruktur im Hinblick auf die Zählergröße füh-

ren. 





https://www.verifhy.de/
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Konformitätserklärung  

Liegt eine Konformitätserklärung des Herstellers vor, bedeutet dies, dass die Kompo-

nenten und der Werkstoff zu 100 % unter Wasserstoff nutzbar sind. Das heißt alle Si-

cherheitsanforderungen wurden erfüllt und alle entsprechenden Richtlinien und Normen 

werden eingehalten.127 

Einbauerklärung  nach Maschinenrichtlinie  

Liegt nur eine Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie vor, dann sind noch nicht 

zwangsweise alle Sicherheitsanforderungen erfüllt. Die Erklärung enthält deshalb einen 

Sperrvermerkt und es werden zusätzliche Untersuchungen/Informationen der Kompo-

nenten, Werkstoffe benötigt. In diesem Fall ist ein sinnvolles Vorgehen eine erweiterte 

Einbauerklärung anzufragen, die die nicht erfüllten sicherheitstechnischen Anforderun-

gen sowie notwendige Anpassungen aufführt. 

Somit kann nur die Konformitätserklärung und die dazugehörende Zertifizierung direkt 

eine Aussage über Wasserstofftauglichkeit geben. Liegt für die betrachteten Komponen-

ten oder Werkstoffe nur eine Einbauerklärung vor, müssen weitere Untersuchungen oder 

Maßnahmen getroffen werden. 

Weitere mögliche Herstellerbescheinigungen  

Abbildung 4-7 zeigt weitere Herstellerbescheinigungen bzw. mögliche Betreiberprüfun-

gen, die ebenfalls die Wasserstofftauglichkeit von Anlagen, Komponenten und Werkstof-

fen nachweisen können. Die Abbildung ist dem DVGW-Merkblatt G 221 entnommen, 

dort können entsprechend zusätzliche Informationen zu den verschiedenen aufgeführten 

Bescheinigungen und Prüfungen nachgelesen werden. 

 

127 DGUV Test Information: EG-Konformitätserklärung und Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV) (Nr. 14, 01/2023). 
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Abbildung 4-7: Herstellerbescheinigungen und -erklärungen sowie 

Betreiberprüfungen [DVGW-Merkblatt  G 221128] 

4.7.2 Gefähr dungs beurteilung  bei  fehl enden Nachweisen  

Wenn ein Bauteil bzw. ein Werkstoff der Gasnetzinfrastruktur auf seine Wasserstofftaug-

lichkeit überprüft werden soll und weder eine Konformitätserklärung noch ein passendes 

Regelwerk vorliegt, ist ein mögliches Verfahren zur Gewährleistung der Tauglichkeit eine 

Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Diese wird von den Betreibern der Anlage bzw. 

des Netzes vorgenommen und durch einen entsprechenden Sachverständigen abge-

nommen.  

  

 

128 DVGW-Merkblatt G 221: Leitfaden zur Anwendung des DVGW-Regelwerks auf die leitungsgebundene 
Versorgung der Allgemeinheit mit wasserstoffhaltigen Gasen und Wasserstoff. 
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Instandhaltungsergebnisse und Zusatzuntersuchungen erfolgen. Hier bleibt aber festzu-

halten, dass nur der Betreiber solcher Anlagen/Geräte in der Lage ist eine Betriebsbe-

währung festzustellen. Weiterhin müssen Erfahrungen und Erkenntnisse der Dienstleis-

ter für den Netzbetrieb, die Geräteerprobung der Hersteller, 

Zulassungsbescheinigungen sowie Betriebsanleitungen berücksichtigt werden. 
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5.1.2 Explosionsschutz  

Beim Neubau von Anlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 

Gas der 5. Gasfamilie ist ebenso wie bei Gas der 2. Gasfamilie eine Gefährdungsbeur-

teilung nach § 6 (49 GefStoffV)135 durchzuführen. Sofern Gefährdungen durch gefährli-

che explosionsfähige Gemische festgestellt werden, sind die Ergebnisse gemäß § 6 (9) 

GefStoffV in einem Explosionsschutzdokument zu dokumentieren. Bei der Umstellung 

von Anlagen von der 2. Gasfamilie auf die 5. Gasfamilie müssen die bestehende Ge-

fährdungsbeurteilung angepasst und das bestehende Explosionsschutzkonzept sowie 

die vorhandenen Explosionsschutzdokumente überprüft und angepasst werden. Dabei 

müssen die Besonderheiten von Wasserstoff im Vergleich zu Methan berücksichtigt wer-

den; insbesondere die deutlich geringere relative Dichte bezogen auf Luft, die deutlich 

höhere obere Explosionsgrenze in Luft bei Normbedingungen, die Explosionsgruppe 

und die ebenfalls geringere Zündenergie von Wasserstoff im Vergleich zu Methan (siehe 

Tabelle 5-1). 

  

 

135 Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) § 6 Informationsermitt-
lung und Gefährdungsbeurteilung 
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Durch die Zuordnung der Explosionsgruppe II C für Wasserstoff ergeben sich bei der 

Umstellung von Anlagen auf Wasserstoff geänderte Anforderungen an Anlagenteile, die 

potenzielle Zündquellen aufweisen und in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet 

werden. Diese müssen entsprechend geeignet sein und angepasst oder unter Umstän-

den ersetzt werden. Gleiches gilt bezüglich der Eignung für Arbeitsmittel oder einge-

brachte Geräte, die bei Prüfungen oder Wartungs- und Inspektionsarbeiten genutzt wer-

den. 

5.1.3 Ausbläser  

Ausbläser sind gemäß dem DVGW-Merkblatt G 442 an Leitungen zur Atmosphäre an-

geschlossen, die Gas mit einer hohen Geschwindigkeit ausstoßen können.147 Es wird 

hierbei zwischen Atmungs- und Abblaseleitungen unterschieden. Abblaseleitungen die-

nen zum manuellen oder automatischen Abführen von Gas bei Abblase- und Entspan-

nungsvorgängen. Atmungsleitungen hingegen dienen nicht zum Abführen größerer Gas-

mengen, sondern zum Druckausgleich geschlossener Volumina und zur Verbindung von 

Druckregelarmaturen mit der Umgebung. Bei Atmungsleitungen von Druckregelarmatu-

ren muss der Fall eines möglichen Membranbruches bewertet werden und im Fall signi-

fikanter Leckagemengen für die Auslegung der Atmungsleitung herangezogen werden.  

Grundsätzlich werden Ausbläser in der Praxis wie ein Rohrstück ausgelegt und sind da-

her aus Rohrleitungsstählen gefertigt. Da der Kontakt von Wasserstoff mit dem Werkstoff 

jedoch nicht dauerhaft oder im Betrieb stattfindet, ist die Betrachtung von Risswachstum 

nicht relevant. Die Verwendung von rostfreien Stählen wird empfohlen, da Ausbläser aus 

verzinktem Material im Falle einer nicht auszuschließenden Zündung infolge der Wär-

meeinwirkung ihren Korrosionsschutz verlieren können. Zusätzlich wird bei rostfreien 

Werkstoffen die Bildung von Rostpartikeln, die eine potenzielle Zündquelle darstellen 

sicher vermieden. Die Auslegung der Ausbläser ist allerdings bei der Umstellung auf 

Wasserstoff anzupassen, da Wasserstoff im Vergleich zu Methan eine geringere Min-

destzündenergie, eine deutlich höhere obere Explosionsgrenze und bei gleichem Vor-

druck eine höhere Strömungsgeschwindigkeit aufweist. 

  

 

147 Ebd. 
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Die Versuchsanordnung zur vertikalen Freisetzung von Wasserstoff ermöglichte eine 

detaillierte Analyse der physikalischen Effekte, die bei H2-Freisetzungen auftreten. Im 

Vergleich zu Methan zeigt Wasserstoff eine deutlich höhere Reaktivität, eine geringere 

Zündenergie und eine schnellere Ausbreitung in der Atmosphäre. Diese Eigenschaften 

führen dazu, dass sich die Gefährdungsbereiche bei Wasserstoff-Freisetzungen anders 

und oft weiter ausdehnen als bei Erdgas. 

Die Experimente und CFD-Simulationen zeigten, dass insbesondere die Geometrie der 

Ausbläser einen erheblichen Einfluss auf die Bildung zündfähiger Gemische hat. Unten 

offene Lambda-Ausbläser mit Injektorwirkung fördern die Ansaugung von Umgebungs-

luft, was zu einer Verdünnung des Wasserstoffs führt. Dadurch entstehen Gemische mit 

geringerer zündfähiger Masse, welche das Ausmaß einer verspäteten Zündung redu-

ziert. Zusätzlich kann die Stärke des Knallereignisses bei einer verspäteten Zündung 

durch ein Freisetzen mit geringerer Strömungsgeschwindigkeit und Turbulenz vermin-

dert werden. Dies kann durch die Verwendung großer Austrittsdurchmesser erreicht wer-

den.  

 

Abbildung 5-2: Lambda -Ausbläser gemäß DVGW -Arbeitsblatt  G 442150 

 

150 DVGW-Merkblatt G 442: Explosionsgefährdete Bereiche an Ausblaseöffnungen von Leitungen zur At-
mosphäre an Gasanlagen. 
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IR-Kameras sind sinnvoll, wenn ein Austritt von größeren Mengen H2 nicht ausgeschlos-

sen werden kann und eine Entzündung aufgrund der geringen Zündenergie und dem 

weiten Zündfenster möglich ist. 

H2-Detektoren  

Wasserstoff hat eine geringere Dichte als Luft, demnach sammelt er sich, wie Erdgas 

auch, bei einer Leckage in Innenräumen am höchsten Punkt des Raumes. Es kann da-

her sinnvoll sein, dort einen zusätzlichen Wasserstoff Detektor anzubringen, der meldet, 

wenn Wasserstoff in der Luft gemessen wird. Verschiedene Detektorarten für Gemische 

aus Methan und Wasserstoff sind ebenfalls in FBRCI-030 beschrieben.153 Wird Wasser-

stoff gemessen, kann ein Magnetventil über entsprechende Vorrichtungen abgeschaltet 

werden.  

Lüftung des Aufstellungsraumes  

Da sich, wie zuvor erwähnt, Wasserstoff bei einer Leckage in Innenräumen im höchsten 

Punkt sammelt, ist es wichtig, dass die Räume über eine gute Durchlüftung verfügen. 

Hierfür werden zusätzliche bzw. größere Durchlüftungsöffnungen benötigt. Genaue An-

gaben finden sich in der FB ETEM 007 DGUV.154 

5.1.5 Dokumen tation  des Gasnetzes  

Die Anforderung an die Dokumentation von Gasversorgungsnetzen sind über die Jahr-

zehnte in den jeweils zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Regelwerksdokumenten 

fortgeschrieben und teilweise durch zusätzliche Anforderungen ergänzt worden. Eine 

Übersicht ist im DVGW-Arbeitsblatt G 453155 für Rohrleitungen und im 

DVGW-Arbeitsblatt G 454156 für Gasanlagen angegeben. 

 

153 DGUV-FBRCI-030- Fachbereich Aktuell: Erdgas-Wasserstoff-Gemischen in Umgebungsluft (Messbe-
reich bis zur unteren Explosionsgrenze) 2024. 

154 FBETEM-007: Gefährdungen und Schutzmaßnahmen bei Arbeiten im Bereich von Wasserstoffanlagen 
und -leitungen. 

155 DVGW-Arbeitsblatt G 453: Maßnahmen bei unvollständiger technischer Abnahmedokumentation von 
Gasleitungen aus Stahlrohren für einen Auslegungsdruck größer als 5 bar. 

156 DVGW-Arbeitsblatt G 454: Maßnahmen zur Vervollständigung der technischen Abnahmedokumentation 
von Gas-Druckregel- und Messanlagen. 







https://www.verifhy.de/
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DVGW-Arbeitsblatt G 100169 beschriebenen Qualifikationsanforderungen bilden die 

Grundlage für die in diesem Zusammenhang durchzuführenden Prüfungen. Hierzu ge-

hört vor allem auch die kontinuierliche Weiterbildung der Sachverständigen in Bezug auf 

den sich entwickelnden Stand der Technik. 

Die für die jeweiligen Aufgaben und Tätigkeiten erforderlichen Kenntnisse werden auf 

Grundlage der Anforderungen der einzelnen DVGW-Regelwerksdokumente in Fachge-

biete unterteilt. Nur wer seine Qualifikation für das jeweilige Fachgebiet nachgewiesen 

hat, darf als Sachverständiger nach den zugehörigen DVGW-Regelwerksdokumenten 

agieren. 

In der GasHDrLtgV vom Mai 2011, die über § 113c Abs. 1 EnWG170 auch für Wasser-

stoffnetze gilt, werden die Anforderungen an die Qualifikation und Unabhängigkeit von 

Sachverständigen als Voraussetzung für eine behördliche Anerkennung beschrieben.171 

Konformitätsbewertungsstellen, die Personen für die Überprüfung der technischen Si-

cherheit von Gashochdruckleitungen nach der GasHDrLtgV zertifizieren (Zertifizierungs-

stellen), und Inspektionsstellen für die Überprüfung der technischen Sicherheit von 

Gashochdruckleitungen nach GasHDrLtgV unterliegen der Akkreditierung durch die 

Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS). 

Das DVGW-Arbeitsblatt G 100 bildet die fachliche Grundlage für die Zertifizierung von 

Sachverständigen durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle. Mit Neuausgabe des 

DVGW-Arbeitsblattes G 100 im Juni 2021, in der die Qualifikationsanforderungen in Be-

zug auf Wasserstoff aufgenommen wurden, hat die DVGW CERT GmbH ihre Akkredi-

tierung auf das neue Arbeitsblatt umgestellt. Die bestehenden Zertifikate wurden auf 

Grundlage des Nachweises einer entsprechenden Weiterbildung der Sachverständigen 

ebenfalls umgestellt. Dadurch gilt eine behördliche Anerkennung der zertifizierten Sach-

verständigen nach GasHDrLtgV für das jeweilige Fachgebiet auch für Prüfungen und 

gutachterliche Äußerungen im Rahmen der Errichtung von Wasserstoffnetzen und der 

Umstellung von Erdgasnetzen auf den Betrieb mit Wasserstoff. 

 

169 DVGW-Arbeitsblatt G 100: Qualifikationsanforderungen an Sachverständige für Energieanlagen zur lei-
tungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und Wasserstoff. 

170 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 51) geändert worden ist 

171 Verordnung über Gashochdruckleitungen (Gashochdruckleitungsverordnung - GasHDrLtgV) 
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Für Energieanlagen der Gasversorgung, die nicht in den Geltungsbereich der GasH-

DrLtgV fallen, gelten die Anforderungen des DVGW-Regelwerks auf Grundlage des 

EnWG unmittelbar. Eine behördliche Anerkennung von Sachverständigen ist nicht erfor-

derlich. Gleichwohl sind die in DVGW-Arbeitsblatt G 100 beschriebenen Qualifikations-

anforderungen zu erfüllen und nachzuweisen. Mit diesem Nachweis wird bestätigt, dass 

der Sachverständige für die in den einzelnen DVGW-Regelwerksdokumenten beschrie-

benen Prüfaufgaben und Beurteilungen qualifiziert ist. 

Anlagen in explosionsfähigen Bereichen sind nach §§ 15 und 16 der Betriebssicherheits-

verordnung (BetrSichV) auf Explosionssicherheit zu prüfen. Dies gilt auch für Energie-

anlagen, die in diesem Punkt nicht von den Vorgaben für überwachungsbedürftige An-

lagen ausgenommen sind. Die Prüfungen dürfen von zur Prüfung befähigten Personen 

durchgeführt werden, deren Qualifikationsanforderungen in der BetrSichV und der TRBS 

1201 Teil 1 beschrieben sind. Bei den Prüfungen sollen gleichwertige Ergebnisse von 

Prüfungen nach anderen Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder berücksichtigt 

werden. Hierzu gehören die nach DVGW-Regelwerk vorgeschriebenen Prüfungen von 

Energieanlagen nach EnWG und GasHDrLtgV. Die Sachverständigen der anlagentech-

nischen Fachgebiete nach DVGW-Arbeitsblatt G 100 erfüllen die Anforderungen an eine 

zur Prüfung befähigte Person im Sinne Anhang 2 Abschnitt 3 Nr. 3.3 BetrSichV172 und 

TRBS 1201 Teil 1173 für die Anlagen des jeweiligen Fachgebietes. 

Für die Auswahl eines für die jeweilige Prüfaufgabe geeigneten Sachverständigen ist 

derjenige verantwortlich, der die jeweilige Prüfung veranlasst. Bei der Beauftragung ei-

nes zertifizierten Sachverständigen kann die Qualifikation für das entsprechende Fach-

gebiet durch ein gültiges Zertifikat einer nach GasHDrLtgV akkreditierten Zertifizierungs-

stelle bzw. die behördliche Anerkennung nach GasHDrLtgV nachgewiesen werden. Bei 

der Beauftragung einer Inspektionsstelle ist die Inspektionsstelle verantwortlich für die 

Auswahl von Sachverständigen, die für die jeweilige Prüfaufgabe qualifiziert sind. Auch 

der Sachverständige hat die Verantwortung, zu prüfen, ob seine Qualifikation für den 

Prüfauftrag ausreichend ist. 

 

172 Betriebssicherheitsverordnung vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49), die zuletzt durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146) geändert worden ist 

173 Technische Regel für Betriebssicherheit TRBS 1201-1: Prüfung von Anlagen in explosionsgefährdeten 
Bereichen. 



https://www.dvgw-cert.com/verzeichnisse/personen/g-100




https://www.dvgw.de/themen/forschung-und-innovation/forschungsprojekte/dvgw-forschungsprojekt-h2-und-schweissen




https://www.dvgw.de/themen/forschung-und-innovation/forschungsprojekte/dvgw-forschungsprojekt-h2-odor-ii
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nach dem Erzeugungsverfahren und den Netzgegebenheiten und ist in Tabelle 5-3 dar-

gestellt. Die Messsysteme müssen so ausgelegt sein, dass sie auch Querbeeinflussun-

gen und Kontaminationsrisiken erkennen. 
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Tabelle 5-3: Zu überwachende Gasbegleitstoffe je nach Erzeugungsverfahren oder 

Netzkopplungspunkt [DVGW -Arbeitsblatt G 482 (Entwurf)]  

  ENTRY ENTRY/ 
EXIT EXIT 

Bezeichnung Elektrolyse Dampf- 
reformation 

Ammoniak-
synthese 

Untergrund-
speicher 

Netzkopp-
lungspunkt 

Wasser X X X X (X) 

Kohlenwasserstoffe / X / X (X) 

Kohlenstoffmonoxid / X / (X) / 

Kohlenstoffdioxid (X) X / (X) (X) 

Sauerstoff X X X X (X) 

Stickstoff X* X X X (X) 

Schwefelwasserstoff / / / X (X) 

Carbonylsulfid / / / X (X) 

Mercaptanschwefel / / / X (X) 

Ammoniak / / X / / 

X Ja      

/ Nein      

(X) sofern technologisch sinnvoll oder erforderlich, in Abstimmung mit dem Netzbetreiber 
* unter der Annahme x(H2) > 99,9 Mol % und eines binären Gasgemisches kann ein indirektes 

rückführbares Messverfahren zur Anwendung kommen. Ansonsten muss der Stickstoffgeh-
alt mit einem kontinuierlich messenden Messgerät direkt bestimmt werden. 

Die regelmäßige Überprüfung der Messanlagen ist mindestens jährlich vorgeschrieben, 

bei Überschreitung der zulässigen Fehlergrenzen nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 sind 

umgehend Korrekturmaßnahmen einzuleiten. 

Das DVGW-Arbeitsblatt G 685 besteht aus mehreren Teilen, die die Abrechnung von 

Gasen im öffentlichen Netz regeln. Die Teile 1 bis 7 befassen sich vorwiegend mit allge-

meinen Aspekten der Abrechnung von Brenngasen, während Teil 8 speziell für die Ab-

rechnung von Wasserstoff der 5. Gasfamilie nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 entwi-

ckelt wurde. Da die Teile 1 und 3 bis 7 des DVGW-Arbeitsblattes G 685 grundsätzlich 

auch für Wasserstoff anzuwenden sind, beschreibt Teil 8 hauptsächlich die Abweichun-

gen hinsichtlich der Abrechnung von Wasserstoff der 5. Gasfamilie. 

Die Abrechnung erfolgt auf Basis des Volumens im Normzustand oder der Masse des 

Wasserstoffs, jeweils unter Berücksichtigung des tatsächlichen Wasserstoffanteils. Die 
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5.3.6 Befliegung und Begehung  

Der Zweck von Befliegungen bzw. Begehungen der Gasnetze und deren Anlagen be-

steht darin, potenzielle Gefährdungen für die Gasinfrastruktur zu identifizieren und zu 

beseitigen. Hierzu zählen insbesondere Schäden oder Undichtigkeiten der Gasleitun-

gen, signifikante Bauaktivitäten, Bodenbewegungen, Vegetationsschäden und andere 

Faktoren, die die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Gasinfrastruktur beeinträchtigen 

könnten. 

Gemäß dem DVGW-Arbeitsblatt G 466-1201, welches die Vorgaben für den Betrieb und 

die Instandhaltung von Gasleitungen mit einem Betriebsdruck über 16 bar definiert, wer-

den die Anforderungen an die Streckenkontrolle mittels Befliegungen und Begehungen 

festgelegt. Die zeitlichen Intervalle für Befliegungen und Begehungen im Rahmen der 

Leitungsinspektion sind dabei von den baulichen Gegebenheiten der jeweiligen Lei-

tungszone abhängig. In der letzten Überarbeitung des Arbeitsblatts wurde der Anwen-

dungsbereich um die 5. Gasfamilie erweitert, sodass die dargelegten Vorgaben seitdem 

auch für Wasserstoffnetze mit einem Betriebsdruck von über 16 bar Gültigkeit besitzen. 

Für Gasnetze mit einem Betriebsdruck von unter 16 bar findet das DVGW-Arbeitsblatt 

G 465-1202 Anwendung, welches derzeit überarbeitet wird. Dieses begrenzt sich aktuell 

jedoch auf die Überprüfung von Rohrnetzen, welche für die Fortleitung von Gasen der 

2. und 3. Gasfamilie dienen. Im Rahmen des Forschungsprojekts G 202413 H2-Be-

trieb 203 werden die betrieblichen und sicherheitstechnischen Aspekte beim Betrieb von 

vollständig auf Wasserstoff umgestellten Gasnetzen mit einem Betriebsdruck von unter 

16 bar untersucht. Gemäß den Erkenntnissen des Forschungsprojekts lässt sich das Ar-

beitsblatt G 465-1 ohne wesentliche Änderungen als H2-ready einstufen bzw. für Was-

serstoffnetze anwenden. Voraussetzung dafür ist, dass geeignete Messinstrumente für 

die zuverlässige Detektion von Wasserstoff zur Verfügung stehen. 

 

201 DVGW-Arbeitsblatt G 466-1: Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren für einen Auslegungsdruck von 
mehr als 16 bar; Betrieb und Instandhaltung. 

202 DVGW-Arbeitsblatt G 465-1: Überprüfung von Gasrohrnetzen mit einem Betriebsdruck bis 16 bar. 

203 Voraussichtliche Veröffentlichung im Online-Regelwerk des DVGW in Q1 2026 
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Inspektionen von Gasnetzen, die auf Wasserstoff umgestellt wurden, sollten gemäß 

DVGW-Arbeitsblatt G 466-1 bzw. DVGW-Merkblatt G 407204 und G 408205 für einen be-

stimmten Zeitraum nach der Umstellung intensiviert werden. Darüber hinaus ist sicher-

zustellen, dass Überprüfungen ausschließlich durch sachkundiges Personal erfolgen, 

das mit den Besonderheiten im Umgang mit Wasserstoff vertraut ist.  

5.3.7 Schulung Personal  

Für den sicheren und regelkonformen Betrieb von mit Wasserstoff beaufschlagten Gas-

leitungen ist eine gezielte Qualifikation des eingesetzten Personals erforderlich. Die 

Schulungen dienen somit dem Schutz von Mensch und Umwelt sowie der Sicherstellung 

eines störungsfreien Netzbetriebs. 

In der Ausgabe Fachbereich AKTUELL FBETEM-007 der DGUV206 werden die Gefähr-

dungen und zu treffenden Schutzmaßnahmen bei Arbeiten im Bereich von Wasserstoff-

anlagen und -leitungen beschrieben. Es ist erforderlich, das Betriebspersonal in den da-

rin erörterten Gefährdungspotenzialen zu schulen, um einen sicheren Arbeitsablauf zu 

gewährleisten. 

Auf der Website der Beruflichen Bildung des DVGW besteht die Möglichkeit, sich für 

verschiedene theoretische Kurse im Bereich Wasserstoff anzumelden und die Mitarbei-

tenden gemäß den DVGW-Merkblättern G 221207 und G 655208 zu schulen. Das gesamte 

Schulungsprogramm kann auf der folgenden Webseite eingesehen werden:  

DVGW Website Berufliche Bildung: Wasserstoff. 

 

204 DVGW-Merkblatt G 407: Umstellung von Gasleitungen aus Stahlrohren bis 16 bar Betriebsdruck für die 
Verteilung von wasserstoffhaltigen methanreichen Gasen und Wasserstoff. 

205 DVGW-Merkblatt G 408: Umstellung von Gasleitungen aus Kunststoffrohren bis 16 bar Betriebsdruck für 
die Verteilung von wasserstoffhaltigen methanreichen Gasen und Wasserstoff. 

206 FBETEM-007: Gefährdungen und Schutzmaßnahmen bei Arbeiten im Bereich von Wasserstoffanlagen 
und -leitungen. 

207 DVGW-Merkblatt G 221: Leitfaden zur Anwendung des DVGW-Regelwerks auf die leitungsgebundene 
Versorgung der Allgemeinheit mit wasserstoffhaltigen Gasen und Wasserstoff. 

208 DVGW-Merkblatt G 655: Leitfaden H2-Ready Gasanwendungen. 

https://www.dvgw-veranstaltungen.de/top-themen/wasserstoff










https://www.dvgw.de/themen/forschung-und-innovation/forschungsprojekte/dvgw-forschungsprojekt-h2vent
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Abbildung 5-4: Skizze Absperrvorrichtung 216 

Zum Anbringen des Anbohr- bzw. Absperrformstücks sind Schweißarbeiten an der wei-

terhin betriebenen Leitung durchzuführen. Zur Bewertung der Sicherheit und Material-

verträglichkeit bei solchen Schweißarbeiten, läuft aktuell das 

DVGW-Forschungsvorhaben G 202131 H2-SuD, welches voraussichtlich in der ersten 

Jahreshälfte 2026 veröffentlicht wird.217  

5.4.4 (Absperr -) Blasensetzen  

Auch das Blasensetzen ist eine Methode, um die Gasleitungen sicher reparieren bzw. 

warten zu können. Hierbei wird die Gasleitung durch das Einsetzen von Absperrblasen 

in die Leitung gasfrei und kann dann bearbeitet werden. Die Blase wird mit Hilfe eines 

Blasensetzgerätes platziert, je nachdem aus welchem Werkstoff die Gasleitung besteht, 

muss hierfür zunächst die Blasensetzmuffe aufgeschweißt (Stahlrohre) oder die Blasen-

setzschelle montiert werden (Guss, PVC, PE). Daraufhin wird das Blasensetzrohr in die 

Leitung eingefahren und die Blase gesetzt. Werden zwei Blasen gesetzt (Doppelblase), 

 

216 DVGW-Arbeitsblatt G 452-1: Anbohren und Absperren; Teil 2: Abquetschen von Kunststoffrohrleitungen 
für Gas mit Drücken bis 5 bar und Außendurchmesser bis 315 mm. 

217 DVGW e.V.: G 202131 H2 und Schweißen 

https://www.dvgw.de/themen/forschung-und-innovation/forschungsprojekte/dvgw-forschungsprojekt-h2-und-schweissen
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kann der Bereich dazwischen gasfrei untersucht bzw. repariert werden. Der Vorteil der 

Absperrblasen ist, dass diese für Rohre mit verschiedenen Durchmessern geeignet sind. 

Abbildung 5-5 zeigt den schematischen Aufbau von Einzel- und Doppelblasensetzgerä-

ten. 

 

 

Abbildung 5-5: Skizze Einzelblasensetzgerät (oben) Doppelblasensetzgerät 

(unten)  [DVGW-Prüfgrundlage  G 5620-1218] 

Das Projekt DVGW-Projekt H2STOP G 201726219 untersucht inwieweit das Blasensetz-

ten unter Wasserstoff geeignet ist und wie viel Schleichgas dabei entweichen kann. In 

 

218 DVGW-Prüfgrundlage G 5620-1: Blasensetzgeräte für maximale Betriebsdrücke bis 1 bar für die Gas-
verteilung. 

219 Bilsing, A. (2020): DVGW-Forschungsprojekt: G 201726: Bewertung der Absperrverfahren Blasen-setzen 
und Abquetschen von Gasrohrleitungen bei wasserstoffhaltigem Erdgas. 
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Abbildung 5-8: Schleichgas an dem abgequetschten PE x 100 Rohr 223 

Durch eine genauere Betrachtung des Ortes, an dem die Schleichgase auftreten, und 

durch zusätzliche Rechnungen wurde festgestellt, dass die Menge der Schleichgase 

umso größer ist, je geringer die Viskosität des Gases ist. Deshalb liegen die gemessenen 

Kurven für Wasserstoff bei allen Materialien über denen für Erdgas. 

Zusätzlich konnte durch die Versuche festgestellt werden, dass durch die Erhöhung des 

AQG die Schleichgasmenge verringert werden kann. Der AQG wird dabei durch den 

Abstand der Klemmen beim Quetschen und die Wanddicke des Rohres bestimmt. 

 

223 Bilsing 2020. 
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6 Umstellung auf H 2-Netzinfrastruktur  

Im Rahmen der Umstellung von Erdgasnetzen auf einen Betrieb mit reinem Wasserstoff 

ist eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte zu berücksichtigen. Die Beantwortung der 

übergeordneten, planerischen Fragen erfolgt dabei in erster Linie im Leitfaden des so-

genannten Gasnetzgebietstransformationsplans (GTP). In diesem Kapitel wird eine 

kurze Einleitung in den GTP 2025 vorgenommen, bevor die vorbereitenden Analysen, 

die konkrete Umstellkonzeption und die Durchführung der Umstellung erörtert werden. 

6.1 Der Leitfaden zum Gas netzgebietstransformationsplan  

Der Gasnetzgebietstransformationsplan stellt ein strategisches Planungsinstrument zur 

Transformation der Gasverteilnetze in Richtung Klimaneutralität dar. Die Entwicklung er-

folgt jährlich durch die Initiative H2vorOrt im DVGW in Kooperation mit dem Verband 

kommunaler Unternehmen (VKU) sowie Netzbetreibern.224 

Der GTP 2025 weicht in mehreren Punkten vom vorherigen Gasnetzgebietstransforma-

tionsplan ab. Ein wesentlicher Aspekt ist die Implementierung der regionalen Transfor-

mationsplanung, die eine netztechnisch abgestimmte Planung über Unternehmensgren-

zen hinweg vorsieht. Dies ist eine unmittelbare Reaktion auf die neuen Anforderungen 

der EU-Gasbinnenmarktrichtlinie (2024/1788), insbesondere der Artikel 56 und 57, die 

verbindliche Vorgaben zur Wasserstoffinfrastruktur und zur Stilllegung von Erdgasnet-

zen machen.225 

Im GTP 2025 wurde eine neue Planungsmethode eingeführt, die sich am netztechni-

schen Sinn und Zweck orientiert und nicht, wie bisher, entlang der Unternehmensgren-

zen verläuft. Die Zusammenarbeit zwischen den Fernleitungsnetzbetreibern (FNB) und 

den Verteilnetzbetreibern (VNB) ist dabei von zentraler Relevanz. Der Regionale Trans-

formationsplan (RTP) ist in zweijährigem Rhythmus zu erstellen und ist eng mit dem 

Netzentwicklungsplan Gas und Wasserstoff verzahnt. 

 

224 https://www.h2vorort.de/gtp/ 

225 Richtlinie (EU) 2024/1788 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 über gemein-
same Vorschriften für die Binnenmärkte für erneuerbares Gas, Erdgas und Wasserstoff, zur Änderung 
der Richtlinie (EU) 2023/1791 und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/73/EG (Neufassung) 

https://www.h2vorort.de/gtp/
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die Anforderungen aus Artikel 56 und 57 der EU-Gasbinnenmarktrichtlinie erfüllt. Der 

RTP enthält konkrete Umstellungs- und Stilllegungsplanungen sowie Prognosen zur 

Wasserstoff- und Methanversorgung. Ziel ist es, die Voraussetzungen für eine Geneh-

migung durch die Bundesnetzagentur zu schaffen und die Transformation der Gasver-

teilnetze systematisch voranzutreiben. 

6.2 Vorbereitende Analysen  und Transformationsplanung  

Die folgenden vier Kapitel bilden die Grundlage für die Erstellung einer Umstellkonzep-

tion und stehen alle in enger Verbindung und ständigem Austausch zueinander. Dies 

kann auch Abbildung 6-1 entnommen werden. 

 

Abbildung 6-1: Transformationsplanung  zur Umstellung eines Netzgebiets auf H 2 

nach  dem GTP-Leitfaden 2024227  

  

 

227 GTP 2024 Leitfaden Version 1.0 

https://www.h2vorort.de/fileadmin/Redaktion/PDF/gtp-2024-Leitfaden_1.0.pdf
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Die Maßnahmenplanung erfolgt iterativ, bis alle Kriterien für einen sicheren Betrieb erfüllt 

sind. Die Zielnetzplanung bildet somit die Grundlage für die spätere Umsetzung gemäß 

einem separaten Umstellungskonzept. 

6.3 Umstellungskonzeption  

Die Umstellungskonzeption wird iterativ auf Basis der Erkenntnisse aus den vorbereiten-

den Analysen entwickelt und dient der strategischen Planung der Netztransformation auf 

Wasserstoff. Dabei werden technische, organisatorische und zeitliche Rahmenbedin-

gungen berücksichtigt und bei Bedarf zurück in die Analysebereiche gespiegelt. 

Wesentliche Einflussfaktoren für die Planung sind die Kundenstruktur, insbesondere der 

Anteil industrieller Verbraucher und der H2-Readiness häuslicher Gasgeräte, sowie die 

Verfügbarkeit von Dienstleistern und Monteuren. Die Netztopologie muss eine sichere 

Abtrennung einzelner Netzbereiche ermöglichen, wodurch gegebenenfalls zusätzliche 

Schieber oder Ausblaseventile erforderlich werden. Auch die hydraulische Stabilität des 

verbleibenden Netzes nach Abtrennung eines Bereichs ist sicherzustellen. 

Weitere Aspekte sind die Verfügbarkeit von Netztechnikern, jahreszeitliche Bedingungen 

zur Minimierung von Versorgungsausfällen, sowie behördliche Genehmigungen, insbe-

sondere für Tiefbaumaßnahmen. Auf Basis dieser Kriterien wird eine indikative Umstel-

lungsreihenfolge mit Zeitpunkten und Abhängigkeiten erstellt, wobei die kommunale 

Wärmeplanung und verfügbare Ressourcen berücksichtigt werden. 

Das Ergebnis ist ein Transformationsfahrplan, der die zeitlich-räumliche Umstellung des 

Netzes beschreibt und eine investitionsfähige Planung zur Herstellung der H2-readiness 

ermöglicht. Dieser Fahrplan ist zugleich Voraussetzung für die Ausweisung von Wasser-

stoffnetzgebieten im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung gemäß §71k GEG.235 

  

 

235 Gebäudeenergiegesetz vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 16. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280) geändert worden ist 
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14. Schließen  aller Absperrungen 

 

15. Befüllen des Leitungsabschnitts A 
mit Wasserstoff  und Ausbla-

sen des Stickstoffs am Ende 
des Leitungsabschnitts A bis 
Gasreinheit des Wasserstoffs ge-
messen wird 

 

16. Öffnen  von Absperrung zur Wie-
derherstellung der Masche von 
Leitungsabschnitt A 
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6.4.2 Umstellung der Leitungen mit direkter Spülung: Erdgas - Wasserstoff  

Obwohl das aktuelle Regelwerk keine detaillierten Vorgaben zur praktischen Umstellung 

vermaschter Netze enthält, existieren ältere Regelwerke zur Umstellung von stadtgas-

basierten auf erdgasbasierte Netze. In der TGL 190356/09 (1983)243 wurde der Gasart-

wechsel ohne vorherige Spülung oder Außerbetriebnahme durchgeführt. Dabei blieb das 

Netz durchgehend unter Druck, und die Hauptabsperreinrichtungen wurden nicht ge-

schlossen. Die Trennung vom Stadtgasnetz erfolgte nicht durch mechanische Absper-

rungen, sondern wurde durch Druckmessungen nachgewiesen. 

Zur sicheren Durchführung wurden Abfackelrohre an exponierten Stellen installiert, und 

die Druckhaltung während der Umstellung wurde messtechnisch überwacht. Der Ab-

schluss des Gasartwechsels wurde anhand des typischen Erdgasflammbilds und 

CO-Messungen bestätigt. Ein solches Vorgehen könnte die Umstellungsdauer deutlich 

verkürzen und wird im weiteren Verlauf als Alternative zur regelwerkskonformen Spülung 

diskutiert. 

 

 

1. Festlegen des ersten Leitungsab-
schnitts �Æ A 

2. Absperren  aller Abzweigungen 
von Leitungsabschnitt A 

(16 Absperrungen)  

 

243 Gasleitungen - Maßnahmen bei Umstellung auf eine andere Gasart: TGL 190-356/09, 1983. 
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Die ONTRAS Gastransport GmbH hat im Rahmen der Forschung im Reallabor Energie-

park Bad Lauchstädt 25 km Transportleitung erfolgreich mit direkter Spülung von Erdgas 

auf Wasserstoff umgestellt.244 

6.4.3 Umstellung der Leitungen des vorgelagerten Hochdruck -Verteilnetzes  

Ein vorgelagertes Hochdruck-Verteilnetz (in Abbildung 6-5, links rote Leitungen) müsste 

analog zu der vorherigen Beschreibung für Nieder- oder Mitteldruckverteilnetze (in Ab-

bildung 6-5 links: grüne und blaue Leitungen) in Leitungsabschnitte aufgeteilt und nach-

einander mit einer der beiden beschriebenen Varianten auf Wasserstoff umgestellt wer-

den. Für die Aufteilung eignen sich Schiebergruppen, die üblicherweise an Abzweigen 

oder vor Gasdruckregelanlagen bereits vorhanden sind. 

  

Abbildung 6-5: Aufteilung H ochdruck -Verteilnetz 245 

Die Anzahl und Lage der Gasdruckregelanlagen hat daher einen erheblichen Einfluss 

auf die Gestaltung der Umstellbezirke sowie auf die Reihenfolge der Umstellung der Be-

zirke und der Hochdruckleitungsabschnitte. 

  

 

244 ontras Gastransport GmbH 2025. 

245 Hüttenrauch 2025. 
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Da die Kunden maximal eine Woche ohne Gasanschluss sein dürfen, kann durch die 

Anzahl der verfügbaren Monteure die Größe der Umstellbezirke festgelegt werden. Je 

mehr Monteure vorhanden sind, desto größer können die Umstellbezirke sein bzw., 

desto schneller kann ein Umstellbezirk umgestellt werden.  

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Gasbrenner der Kunden. Die Frage ist, ob diese 

komplett ausgetauscht werden müssen oder ob sie einfach für den Betrieb mit Wasser-

stoff umgerüstet werden können. Wenn die Brenner umrüstbar sind, reduziert sich der 

Zeitaufwand nochmals erheblich.  

Der letzte wichtige Punkt ist die Festlegung des Umstellzeitraums im Jahresverlauf. Das 

Projekt H2Umstellmanagement empfiehlt, die Umstellung der Gasnetze außerhalb der 

Heizperiode, also zwischen dem 1. April und dem 30. September, durchzuführen. Somit 

bleiben 28 Wochen pro Kalenderjahr für die eigentliche Umstellung der Netze. 

6.6 Gesamtprozess  der Umstellung  

In diesem Kapitel soll der Gesamtprozess der Umstellung des Gasnetzes zusammen-

fassend dargestellt werden. Dieser Prozess kann in die zuvor beschriebenen drei Ab-

schnitte unterteilt werden: 

1. Vorbereitende Analysen und Konzeptionierung 

2. Anpassungsmaßnahmen an Netz und Anlagen 

3. Durchführung der Umstellung  
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Abbildung 6-6 zeigt den Gesamtprozess der Umstellung von Erdgas auf Wasserstoff für 

Gasverteilnetze, Hausanschlüsse, Gashausinstallationen und Gasanwendungen auf der 

obersten Ebene. Da dieser Leitfaden sich nur auf den Netzbereich beschränkt, wird nur 

darauf im Weiteren im Detail eingegangen. Im zugrunde liegenden Forschungsbericht 

von G 202312 H2-Umstellmanagement sind die tieferen Ebenen aber auch für die Gas-

installationen und -anwendungen zu finden.248 

 

Abbildung 6-6: Gesamtprozess der Umstellung  249 

Die Symbole verdeutlichen, auf welchen Bereich sich die jeweilige Maßnahme bezieht. 

Der Prozess beginnt mit vorbereitenden Analysen und konzeptionellen Schritten, die teil-

weise parallel und ohne feste Reihenfolge durchgeführt werden können. In der zweiten 

Phase folgen technische Anpassungen und Vorbereitungen, die sicherstellen sollen, 

dass der eigentliche Umstelltag reibungslos verläuft. Nach Abschluss dieser 

 

248 Hüttenrauch 2025. 

249 Hüttenrauch 2025. 
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Vorbereitungen und der fristgerechten Anzeige bei der zuständigen Behörde kann die 

Umstellung erfolgen. Die einzelnen Schritte sind gemäß einem zeitlich und räumlich ab-

gestimmten Umstellfahrplan für jeden Umstellbezirk durchzuführen. 

Für eine genauere Darstellung der einzelnen Prozesse der Umstellung der Gasverteil-

netze stellt Abbildung 6-7 eine zweite vertiefende Ebene der oben dargestellten Pro-

zesse dar. Diese Abbildung gilt nun nur noch für die Umstellung der Gasverteilnetze und 

nicht mehr für andere Umstellungsprozesse. Genauere Informationen dazu können auch 

dem DVGW-Forschungsprojekt G 202312 H2-Umstellmanagement entnommen wer-

den.250 

 

250 ebd. 



 

Technischer Leitfaden für H2-Netzinfrastrukturen 

157 

 

Abbildung 6-7: Umstellprozess Gasverteilnetze 251 
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Abbildung 7-1: Wasserstoff -Kernnetz gem. Genehmigung vom 22.10.2024 

[FNB Gas252] 

 

252 Wasserstoff-Kernnetz - FNB GAS 
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7.3 Die interaktive H2-Einspeise landkarte gesicherter Projekte   

Im Rahmen des Verbundvorhabens PORTAL GREEN II wurde eine interaktive H2-Ein-

speiselandkarte entwickelt. Diese veranschaulicht relevante Praxisprojekte in Deutsch-

land, bei denen Wasserstoff in Gasinfrastrukturen eingespeist wird. Berücksichtigt wur-

den ausschließlich Projekte, die entweder bereits in Betrieb sind oder waren, oder die 

mit einer Final Investment Decision (FID) abgesichert sind bzw. sich bereits in der Bau-

phase befinden. Das Ziel besteht darin, sicherzustellen, dass nur Projekte abgebildet 

werden, die für die zukünftige deutsche Wasserstoffinfrastruktur relevant sind oder be-

reits relevante Praxiserfahrung beisteuern konnten. 

Für die Erstellung der Einspeisekarte wurde eine umfassende Recherche in Pressemel-

dungen, großen Datenbanken und anderen verfügbaren Wasserstofflandkarten durch-

geführt, um relevante Einspeiseprojekte zu identifizieren. Die Bestätigung des Projekt-

status wurde durch den Kontakt mit den jeweiligen Projektverantwortlichen 

vorgenommen. Es wird eine kontinuierliche Aktualisierung der Einspeisekarte ange-

strebt, um einen möglichst aktuellen Stand der Wasserstoffeinspeisung in Deutschland 

widerzuspiegeln, es besteht jedoch keine Garantie auf Vollständigkeit. An dieser Stelle 

sei allen Projektverantwortlichen gedankt, die durch ihre Mitarbeit einen signifikanten 

Beitrag zur Erstellung der Einspeisekarte geleistet haben. Darüber hinaus wird jeder Hin-

weis zur Aktualisierung der Karte dankbar angenommen. 
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Abbildung 7-2: Interaktive H 2-Einspeisekarte  (11/2025): www.h2 -einspeisung.de   

In Abbildung 7-2 wird ein Ausschnitt der interaktiven H2-Einspeisekarte vom Stand No-

vember 2025 dargestellt. Die einzelnen Einspeiseprojekte werden dabei jeweils durch 

einen grünen Kreis symbolisiert. Die Skalierung dieses Kreises erfolgt in Abhängigkeit 

zu der jeweiligen Einspeiseleistung, wie in der Legende vermerkt. Durch Anklicken der 

einzelnen Kreise werden zusätzliche Informationen für das jeweilige Projekt in einem 

Pop-Up-Fenster geöffnet. Mithilfe von Filtern, deren Einstellungen individuell angepasst 

werden können, besteht die Möglichkeit, die auf der Karte angezeigten Projekte nach 

aktuellem Projektstatus, Leistung und Bereitstellungsart, bzw. der Elektrolysetechnolo-

gie, zu filtern. In der oberen rechten Ecke der Karte wird die aufsummierte Einspeise-

leistung der dargestellten Projekte dargestellt. Die Karte ist über folgenden Link erreich-

bar: Die PORTAL GREEN II - H2-Einspeisekarte. 
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Tabelle 7-1 zeigt die Projektliste der H2-Einspeiskarte vom Stand November 2025 sortiert 

nach der Einspeiseleistung. 

Tabelle 7-1: Liste von relevanten H 2-Einspeiseprojekten  (www.h2 -einspeisung.de )  

Projekt  Ort  Leistung 
[MW] Netzbetreiber  Status  

EWE Clean Hydro-
gen Coastline - Elekt-
rolyse Ostfriesland 

Emden 320 EWE NETZ / GTG 
Nord In Bau 

GET H2 Nukleus Lingen 300 Nowega, OGE In Bau 

LGH2 - Lingen Green 
Hydrogen Lingen 100 Nowega In Bau 

Hamburg Green Hyd-
rogen Hub Hamburg 100 Hamburger-Ener-

gienetze FID 

Energiepark Bad 
Lauchstädt 

Bad 
Lauchstädt 30 ONTRAS In Bau 

Green Hydrogen Hub 
Stuttgart Stuttgart 12 Stadtwerke Stutt-

gart In Bau 

Industriepark Oster-
weddingen 

Osterwed-
dingen 10 ONTRAS In Bau 

Energiepark Mainz Mainz 5 Mainzer Stadtwerke In Bau 

wind2gas Brunsbüttel 2,4 SH-Netz In Betrieb 

Grüner H2-Hub 
Haren Haren 2 OGE In Betrieb 

Windgas Haßfurt Haßfurt 1,25 Stadtwerke Haßfurt In Betrieb 

Windgas Haurup Haurup 1 Gasnunie, OGE In Betrieb 

Neue Weststadt Ess-
lingen Esslingen 1 Stadtwerke Esslin-

gen In Betrieb 

H2Direkt Hohenwart Trailer Energie Südbayern In Betrieb 

H2HoWi Holzwickede Trailer Westnetz In Betrieb 

H2Gersthofen Gersthofen 

Mitnutzung ei-
ner bestehen-
den Industrie-
Elektrolyse  

schwaben netz In Bau 

H2-Insel Öhringen Öhringen 300 KW Netze BW Abgeschl. 

H2-20 Schopfsdorf Trailer Avacon Abgeschl. 

H2-Mix Erftstadt Trailer Rheinische NETZ-
Gesellschaft RNG Abgeschl. 
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